
Satzung
der Gemeinde Havixbeck über die Errichtung und Unterhaltung von Wohn-

raum zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Spätaussiedlerinnen
und Spätaussiedlern und von obdachlosen Personen vom

§ 1
Rechtsform und Anwendungsbereich

(1) Die Gemeinde Havixbeck errichtet und unterhält Unterkünfte zur Unterbrin-
gung von ausländischen Flüchtlingen (Übergangsheime gemäß Flüchtlingsauf-
nahmegesetz), von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern (Übergangshei-
me gemäß Landesaufnahmegesetz) und zur Unterbringung von Personen, die
von Obdachlosigkeit bedroht sind, und zwar als voneinander getrennte nicht
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts.

(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Gemeinde Havixbeck und den Nutze-
rinnen und Nutzern ist öffentlich-rechtlich.

§2
Aufsicht, Verwaltung und Ordnung

(1) Die Unterkünfte unterstehen der Aufsicht und Verwaltung des Bürgermeisters.

(2) Der Bürgermeister erlässt eine Benutzungsordnung, die das Zusammenleben
der untergebrachten Personen, das Ausmaß der Benutzung und die Ordnung
in den Unterkünften regelt.

§3
Einweisung

(1) Unterzu bringende Personen werden durch schriftl iche Einweisungsverfüg ung
des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes in eine
Unterkunft eingewiesen. Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem die Unterkunft bezogen wird.

(2) Bei der erstmaligen Aufnahme in eine Unterkunft erhalten die Benutzerinnen
und Benutzer gegen schriftliche Bestätigung:

1. die Einweisungsverfügung, in der die unterzubringende Person, die Unter-
kunft und die Höhe der Benutzungsgebühren bezeichnet sind,

2. einen Abdruck dieser Satzung und der Benutzungsordnung
3. Unterkunftsschlüssel.



(3) Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft
oder auch Zuweisung von Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht.

(4) Die Benutzerinnen und Benutzer könne~ nach vorheriger Ankündigung mit
einer Frist von zwei Tagen sowohl innerhalb einer Unterkunft von einem Raum
in einen anderen als auch von einer Unterkunft in eine andere verlegt werden.

(5) Durch Einweisung und Aufnahme in eine Unterkunft sind die Benutzerinnen
und Benutzer verpflichtet,

1. die Bestimmungen dieser Satzung und der Benutzungsordnung zu beach-
ten,

2. den mündlichen Weisungen der mit der Aufsicht und der Verwaltung der
Unterkunft beauftragten Bediensteten der Gemeinde Havixbeck Folge zu
leisten.

(6) Die Einweisung kann widerrufen werden, wenn

1. die Benutzerinnen und Benutzer anderweitig ausreichenden Wohnraum zur
Verfügung haben,

2. die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs- oder In-
standsetzungsarbeiten geräumt werden muss,

3. bei angemieteter Unterkunft das Mietverhältnis zwischen der Gemeinde
Havixbeck und der dritten Person beendet wird,

4. die Benutzerinnen und Benutzer die endgültige wohnungsmäßige Unter-
bringung aus von ihnen zu vertretenden Gründen verhindern und damit
gemäß § 8 des Landesaufnahmegesetzes den Anspruch auf bevorzugte
Versorgung mit Wohnraum verlieren,

5. die Benutzerinnen und Benutzer schwerwiegend oder mehrfach gegen die-
se Satzung, die Benutzungsordnung oder die mündlichen Weisungen (§ 3
Abs. 2) verstoßen haben.

(7) Die Benutzerinnen und Benutzer haben die Unterkunft unverzüglich zu räu-
men, wenn

1. diese ihren Wohnsitz wechseln,
2. die Einweisung widerrufen wird.

Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes Nordrhein-Westfalen zwangsweise durchge-
setzt werden. Die betroffenen Benutzerinnen und Benutzer sind verpflich-
tet, die Kosten einer Zwangsräumung zu tragen.

§4
Gebührenpflicht

(1) Die Gemeinde Havixbeck erhebt für die von ihr unterhaltenen Unterkünfte
Benutzungsgebühren .



(2)Gebührenpflichtig sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte.

(3) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tage an, von dem die Gebührenpflich-
tigen die Unterkunft benutzen oder aufgrund der Einweisungsverfügung nut-
zen können. Sie endet mit dem Tag der ordnungsgemäßen Übergabe der Un-
terkunft an die mit der Aufsicht und Verwaltung der Unterkunft beauftragten
Bediensteten der Gemeinde Havixbeck.

(4) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich im voraus, und zwar spätestens
am 3. Werktag nach der Aufnahme in die Unterkunft, im übrigen bis zum
fünften Werktag eines jeden Monats, an die Gemeindekasse zu entrichten.

(5) Besteht die Gebührenpflicht nicht während des gesamten Monats, wird der
einzelne gebührenpflichtige Tag mit 1/30 der Monatsgebühr berechnet. Ein-
zugs- und Auszugstag werden jeweils als voller Tag berechnet. Am Tage der
Verlegung von einer Unterkunft in eine andere ist nur die Tagesgebühr für die
neue Unterkunft zu entrichten. Zuviel entrichtete Gebühren werden unverzüg-
lich erstattet.

§5
GebOhrenberechnung

Satzung vom 23.11.2001
Die Gebühr wird nach der Grundfläche
der benutzten Räume berechnet, die
auf volle Quadratmeter gerundet wird.
Gemeinschaftsflächen werden in ihrem
Verhältnis zur Grundfläche der benutz-
ten Räume berücksichtigt.

Die Gebührensätze betragen je Quad-
ratmeter und Monat
1. im Übergangsheim .Attenberqer StrAO"

6,10 c
2. im Übergangsheim "Althoffsweg 41 A"

5,50 c
3. im Übergangsheim "An der Feuerwache

33" 6,10 €
4. im Übergangsheim "An der Feuerwache

38" 6,10 c
5. im Übergangsheim "Mergelkamp 30"

6,10 c
6. im Gebäude "Schützenstraße 49"

5,20 €.

In allen anderen Gebäuden ist die Hö-
he der ortsüblichen Vergleichsmiete
gemäß dem qualifizierten Mietspiegel
der Gemeinde Havixbeck zuzüglich der
Betriebskosten Berechnungsgrundlage.

Neu
Die Gebühr wird nach der Grundfläche
der benutzten Räume berechnet, die
auf volle Quadratmeter gerundet wird.
Gemeinschaftsflächen werden in ihrem
Verhältnis zur Grundfläche der benutz-
ten Räume berücksichtigt.

Die Gebührensätze betragen je Quad-
ratmeter und Monat
1. im Übergangsheim .Altenberqer Str. 40"

4,51 €
2. im Übergangsheim "Mergelkamp 30"

6,10 c.

In allen anderen Gebäuden ist die Hö-
he der ortsüblichen Vergleichsmiete
gemäß dem qualifizierten Mietspiegel
der Gemeinde Havixbeck Berech-
nungsgrundlage.



Neben den Benutzungsgebühren sind
die Verbrauchskosten zu entrichten.
Der Gebührensatz errechnet sich auf-
grund der tatsächlichen Verbrauchs-
kosten aus dem jeweiligen Vorjahr be-
zogen auf die durchschnittliche Bele-
gungsdichte. Für die Entrichtung der
Verbrauchskosten gilt § 4 entspre-
chend.

Neben den Benutzungsgebühren sind
die Verbrauchskosten und die Abwas-
serbeseitigungsgebühr für Schmutz-
wasser zu entrichten. Der Gebühren-
satz errechnet sich aufgrund der tat-
sächlichen Verbrauchskosten der 3
Vorjahre bezogen auf die durchschnitt-
liche Belegungsdichte dieser Jahre. Für
die Entrichtung der Verbrauchskosten
qllt § 4 entsprechend.

§6
In krafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Havixbeck über die Errichtung und Unterhal-
tung von Wohnraum zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedlern und von obdachlosen Personen vom 23.11.2001 außer Kraft.


